
Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft enthält 
hinsichtlich der Kantone und Gemeinden folgende Bestimmungen: 
 
Art. 1 Schweizerische Eidgenossenschaft 
Das Schweizervolk und die Kantone Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden, Glarus, Zug, 
Freiburg, Solothurn, Basel-Stadt und Basel-Landschaft, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell 
Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg, Genf und Jura bilden die 
Schweizerische Eidgenossenschaft. 
 
... 
Art. 3 Kantone 
Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle 
Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind 
 
... 
3. Titel: Bund, Kantone und Gemeinden 
 
1. Kapitel: Verhältnis von Bund und Kantonen 
 
1. Abschnitt: Aufgaben von Bund und Kantonen 
 
Art. 42 Aufgaben des Bundes 
1 Der Bund erfüllt die Aufgaben, die ihm die Bundesverfassung zuweist. 
2 Er übernimmt die Aufgaben, die einer einheitlichen Regelung bedürfen. 
 
Art. 43 Aufgaben der Kantone 
Die Kantone bestimmen, welche Aufgaben sie im Rahmen ihrer Zuständigkeiten erfüllen. 
 
2. Abschnitt: Zusammenwirken von Bund und Kantonen 
 
Art. 44 Grundsätze 
1 Bund und Kantone unterstützen einander in der Erfüllung ihrer Aufgaben und arbeiten zusammen. 
2 Sie schulden einander Rücksicht und Beistand. Sie leisten einander Amts- und Rechtshilfe. 
3 Streitigkeiten zwischen Kantonen oder zwischen Kantonen und dem Bund werden nach Möglichkeit durch 

Verhandlung und Vermittlung beigelegt. 
 
Art. 45 Mitwirkung an der Willensbildung des Bundes 
1 Die Kantone wirken nach Massgabe der Bundesverfassung an der Willensbildung des Bundes mit, insbesondere an 

der Rechtsetzung. 
2 Der Bund informiert die Kantone rechtzeitig und umfassend über seine Vorhaben; er holt ihre Stellungnahmen ein, 

wenn ihre Interessen betroffen sind. 
 
Art. 46 Umsetzung des Bundesrechts 
1 Die Kantone setzen das Bundesrecht nach Massgabe von Verfassung und Gesetz um. 
2 Der Bund belässt den Kantonen möglichst grosse Gestaltungsfreiheit und trägt den kantonalen Besonderheiten 

Rechnung. 
3 Der Bund trägt der finanziellen Belastung Rechnung, die mit der Umsetzung des Bundesrechts verbunden ist, 

indem er den Kantonen ausreichende Finanzierungsquellen belässt und für einen angemessenen Finanzausgleich 
sorgt. 

 
Art. 47 Eigenständigkeit der Kantone 
Der Bund wahrt die Eigenständigkeit der Kantone. 
 
Art. 48 Verträge zwischen Kantonen 
1 Die Kantone können miteinander Verträge schliessen sowie gemeinsame Organisationen und Einrichtungen 

schaffen. Sie können namentlich Aufgaben von regionalem Interesse gemeinsam wahrnehmen. 
2 Der Bund kann sich im Rahmen seiner Zuständigkeiten beteiligen. 
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3 Verträge zwischen Kantonen dürfen dem Recht und den Interessen des Bundes sowie den Rechten anderer Kantone 
nicht zuwiderlaufen. Sie sind dem Bund zur Kenntnis zu bringen. 

 
Art. 49 Vorrang und Einhaltung des Bundesrechts 
1 Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor. 
2 Der Bund wacht über die Einhaltung des Bundesrechts durch die Kantone. 
 
3. Abschnitt: Gemeinden 
 
Art. 50 
1 Die Gemeindeautonomie ist nach Massgabe des kantonalen Rechts gewährleistet. 
2 Der Bund beachtet bei seinem Handeln die möglichen Auswirkungen auf die Gemeinden. 
3 Er nimmt dabei Rücksicht auf die besondere Situation der Städte und der Agglomerationen sowie der Berggebiete. 
 
4. Abschnitt: Bundesgarantien 
 
Art. 51 Kantonsverfassungen 
1 Jeder Kanton gibt sich eine demokratische Verfassung. Diese bedarf der Zustimmung des Volkes und muss 

revidiert werden können, wenn die Mehrheit der Stimmberechtigten es verlangt. 
2 Die Kantonsverfassungen bedürfen der Gewährleistung des Bundes. Der Bund gewährleistet sie, wenn sie dem 

Bundesrecht nicht widersprechen. 
 
Art. 52 Verfassungsmässige Ordnung 
1 Der Bund schützt die verfassungsmässige Ordnung der Kantone. 
2 Er greift ein, wenn die Ordnung in einem Kanton gestört oder bedroht ist und der betroffene Kanton sie nicht selber 

oder mit Hilfe anderer Kantone schützen kann. 
 
Art. 53 Bestand und Gebiet der Kantone 
1 Der Bund schützt Bestand und Gebiet der Kantone. 
2 Änderungen im Bestand der Kantone bedürfen der Zustimmung der betroffenen Bevölkerung, der betroffenen 

Kantone sowie von Volk und Ständen. 
3 Gebietsveränderungen zwischen den Kantonen bedürfen der Zustimmung der betroffenen Bevölkerung und der 

betroffenen Kantone sowie der Genehmigung durch die Bundesversammlung in der Form eines Bundesbeschlusses. 
4 Grenzbereinigungen können Kantone unter sich durch Vertrag vornehmen. 
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